
BMZ

Lüftungszentrale

Nutzungsbereich 1: ca. 500 m² Nutzungsbereich 2: ca. 465 m²

Gebäudeklasse 1 (Caféteria)
Gebäudeklasse 3 (Nebengebäude)
Gebäudeklasse 5 (Hauptgebäude)
Unterschiedliche Gebäudeklasseneinstufung ist mit 
Bauaufsicht / Prüfingenieur für Brandschutz 
abzustimmen.

Geregelter Sonderbau (Schule)
Annahme ca. 915 Personen
Aula wird für nicht mehr als 200 Besucher vorgesehen

Decke zur Ebene 1 ist
raumabschließend feuerbeständig
herzustellen.

Decke muss als oberer
Treppenraumabschluss
raumabschließend feuerbeständig sein

Nutzungsbereich 1b: ca. 385 m²

dicht- und selbstschließende Tür

feuerhemmende und selbstschließende Tür

feuerhemmende, rauchdichte und
selbstschließende Tür

feuerhemmende Festverglasung
(strahlungsundurchlässig)

Brandwand

Öffnungs zur Rauchableitung,
Bedienstelle

feuerbeständige Fahrschacht-Schiebetür
gem. DIN 18091 (i.V.m. DIN EN 81-58)

Abstand zur Grundstückgrenze < 2,5 m. 
Ausbildung Gebäudeabschlusswand im 
Bereich von 2,5 m oder 
Baulasteintragung erforderlich. 

Zwei notwendige Treppen mit 
jeweils einer lichten Breite von 
mind. 1,2m sind vorhanden. 
Türen zur notwendigen Treppe 
müssen 1,20m lichte Breite 
aufweisen.  
Maximale bauordnungsrechtlich 
zulässige Personenzahl in dem 
Nebengebäude wären demnach 
400 Personen.

Annahme Personenanzahl in
Nutzungsbereich 2: 40 Personen für
0,90m Treppenraumtür (Zugang) als
engste Stelle. Bauordnungsrechtlich
vertretbar. Jedoch ist eine Abweichung
erforderlich, dass dieser Rettungsweg
keine lichte Breite von 1,2m aufweist.

Annahme Personenanzahl in 
Nutzungsbereich 1: 130 Personen für 
2,18m breite Treppenraumtür 
(Ausgang ins Freie) als engste Stelle. 
Bauordnungsrechtlich keine Bedenken.

RWL=25,3m

RWL=28,2m

RWL=14,0m

Eines der beiden Fenster ist
als F30-Verglasung zum
Schutz der Flüchtenden im
Treppenraum 1 herzustellen.

Rettungswegkonzept
- Ausgänge zu notwendigen
Treppenräumen dürfen nicht breiter sein als 
die notwendige Treppe. Ausgänge aus 
notwendigen Treppenräumen müssen 
mindestens so breit sein wie die notwendige 
Treppe.
- Notwendige Treppen müssen mindestens 
1,20 m breit und kleiner 2,40 m sein.
- Flure müssen mind. 1,5m breit sein.
- Türen zu Treppenräumen und zwischen den 
Nutzungsbereichen müssen mindestens 1,20 
m breit sein.  
- Türen im Zuge von Rettungswegen, 
ausgenommen von Unterrichtsräumen, 
müssen in Fluchtrichtung aufschlagen.
- Rettungsweglängen sind < 35 m. 
- Türen im Zuge von Rettungswegen dürfen 
nicht abschließbar sein.

Abwehrender Brandschutz
- Das Nebengebäude weist 
einen Abstand von ca. 53 m von 
der öffentlichen Straße auf. 
- Im Bestand ist eine 
Feuerwehrzufahrt von der 
Bahnhofstraße vorhanden.
- Als Bewegungsflächen für die 
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 
kann das öffentliche 
Straßenland genutzt werden.       
- Auf dem Schulhof sind keine 
weiteren Feuerwehrflächen 
vorzuhalten.
- Löschwasserbedarf 1.600 l/min 
(96m³/h) für 2 Stunden

3,5 m
5,0 m

Anlagentechnischer Brandschutz
- Bauordnungsrechtlich sind keine Löschanlagen 
erforderlich.
- Es ist eine Alarmierungsanlage (Hausalarm) mit 
Handmeldern und automatischen Meldern in den Fluren 
(Kat. 3) im Haupt- und Nebengebäude zur 
Kompensation der großen Nutzungsbereiche 
erforderlich.
- Es ist eine Sicherheitsbeleuchtung in den notwendigen 
Treppenräumen und notwendigen Fluren erforderlich.
- Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierungsanlagen 
müssen an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage 
angeschlossen sein.
- An den Ausgängen zu notwendigen Treppenräumen 
oder ins Freie müssen Sicherheitszeichen
angebracht sein.
- Es ist eine Blitzschutzanlage erforderlich.

Organisatorischer Brandschutz
Der Betreiber der Schule muss 
im Einvernehmen mit der für 
den Brandschutz zuständigen
Dienststelle Feuerwehrpläne 
und eine Brandschutzordnung 
anfertigen und der örtlichen
Feuerwehr zur Verfügung 
stellen. Die vorhandenen 
Unterlagen sind 
dementsprechend an die 
Geänderte Situation 
anzupassen. 

Datum: 14.03.2024, D.Busse

Feuerwehrzufahrt
Bestand

Abweichungen
Hinweis: Abweichungen müssen im Rahmen der Prüfung des 
Brandschutznachweises durch den Prüfingenieur für Brandschutz 
genehmigt werden.
- 1.Abweichung: Verzicht auf notwendigen Flur
Kompensation: Hausalarmanlage mit automatischen Meldern (Kat.3) 
mind. in den Fluren
- 2.Abweichung: Ausbildung der Türen in Bauweise rauchdicht
Begründung: Türen im Bestand mit Anforderungen an den Denkmalschutz
- 3.Abweichung: Öffnungen zur Rauchableitung < 1,0 m² 
Begründung: Bestandssituation, welche durch Handtaster verbessert wird
- 4.Abweichung: Rettungsweg aus notwendigen Flur über Aula  

Zusätzliche Angaben Baulicher Brandschutz
- Die Geschossdecken im Hauptgebäude 
müssen feuerbeständig sein. 
Die Geschossdecken im Nebengebäude 
müssen feuerhemmend sein. 
Bei den Bestandsdecken kann von einem 
genehmigten Bestand ausgegangen werden. 
- Oberflächen von Außenwänden und 
Außenwandbekleidungen müssen im 
Hauptgebäude schwerentflammbar sein.
- Oberflächen von Außenwänden und 
Außenwandbekleidungen müssen im 
Nebengebäude mindestens aus normal 
entflammbaren Baustoffen bestehen.

Annahme Gastherme mit 
Nennleistung > 100 kW.  Türen 
müssen dicht- und 
selbstschließend sein und 
außerhalb des Raumes muss 
ein Notschalter vorhanden sein

0,95m



Lüftungszentrale

Nutzungsbereich 3: ca. 470 m² Nutzungsbereich 5: ca. 600 m²

Türabschluss inkl. Seitenteile darf
max. 2,5 m breit sein.

Nutzungsbereich 4: ca. 330 m²

Nutzungsbereich 2b: ca. 420 m²

Annahme Personenanzahl in
Nutzungsbereich 5: 180 Personen
auf Ausgang ins Freie zur
Bahnhofstraße (1,20m).
Bauordnungsrechtlich keine Bedenken.

Annahme Personenanzahl in
Nutzungsbereich 4: 100 Personen für
1,20m straßenseitiger Ausgang ins
Freie als engste Stelle.
Bauordnungsrechtlich keine Bedenken.

Annahme Personenanzahl in Nutzungsbereich
3+6: 260 Personen für 1,80m breite Treppe als
engste Stelle. Zugangs und Ausgangstüren zum
und vom Treppenraum sind ebenfalls mit 1,8m zu
planen. Bauordnungsrechtlich keine Bedenken.

Datum: 14.03.2024, D.Busse

Aufgrund der Einstufung des
Gebäudes in die Gebäudeklasse 3
ist eine Lüftungszentrale mit
entsprechenden Anforderungen an
die Bauteile gem. Abschnitt 6.4.1
der M-LüAR nicht erforderlich.

feuerhemmende, rauchdichte und
selbstschließende Tür

feuerhemmende Festverglasung
(strahlungsundurchlässig)

Brandwand

Öffnungs zur Rauchableitung,
Bedienstelle

feuerbeständige Fahrschacht-Schiebetür
gem. DIN 18091 (i.V.m. DIN EN 81-58)

feuerbeständige Festverglasung
(strahlungsundurchlässig)

feuerbeständige, rauchdichte und
selbstschließende Tür

RWL=27,0m

RWL=22,0m

RWL=15,0m

RWL=16,6m

Gebäudeklasse 1 (Caféteria)
Gebäudeklasse 3 (Nebengebäude)
Gebäudeklasse 5 (Hauptgebäude)
Unterschiedliche Gebäudeklasseneinstufung ist mit 
Bauaufsicht / Prüfingenieur für Brandschutz 
abzustimmen.

Geregelter Sonderbau (Schule)
Annahme ca. 915 Personen
Aula wird für nicht mehr als 200 Besucher vorgesehen

1,3 m



Nutzungsbereich 6: ca. 470 m² Nutzungsbereich 8: ca. 470 m²Nutzungsbereich 7: ca. 470 m²

Türabschluss inkl. Seitenteile darf
max. 2,5 m breit sein.

Nutzungsbereich 3b: ca. 340 m²

Annahme Personenanzahl in
Nutzungsbereich 8: 80 Personen
für 0,80m Treppenlaufbreite als
engste Stelle. Bauordnungsrechtlich
vertretbar.

Annahme Personenanzahl in Nutzungsbereich
3+6: max. 260 Personen für 1,80m breite Treppe
als engste Stelle. Zugangs und Ausgangstüren
zum und vom Treppenraum sind ebenfalls mit
1,8m zu planen. Bauordnungsrechtlich keine
Bedenken.

Annahme Personenanzahl in
Nutzungsbereich 7: 100 Personen für
2,18m breite Treppenraumtür
(Ausgang ins Freie) als engste Stelle.
Bauordnungsrechtlich keine Bedenken.

Außentreppen und Verbindungsbrücke
müssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

Datum: 14.03.2024, D.Busse

feuerhemmende, rauchdichte und
selbstschließende Tür

feuerhemmende Festverglasung
(strahlungsundurchlässig)

Brandwand

Öffnung zur Rauchableitung,
Bedienstelle

feuerbeständige Fahrschacht-Schiebetür
gem. DIN 18091 (i.V.m. DIN EN 81-58)

feuerbeständige Festverglasung
(strahlungsundurchlässig)

feuerbeständige, rauchdichte und
selbstschließende Tür

Öffnung zur Rauchableitung

RWL=25,7m

RWL=22,0m

RWL=16,6m

RWL=18,2m

In dem Treppenraum ist an der obersten 
Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung 
vorzusehen. Diese
muss einen freien Querschnitt von 
mindestens 1 m² aufweisen und vom 
Erdgeschoss sowie vom obersten 
Treppenabsatz aus bedient werden 
können.

Gebäudeklasse 1 (Caféteria)
Gebäudeklasse 3 (Nebengebäude)
Gebäudeklasse 5 (Hauptgebäude)
Unterschiedliche Gebäudeklasseneinstufung ist mit 
Bauaufsicht / Prüfingenieur für Brandschutz 
abzustimmen.

Geregelter Sonderbau (Schule)
Annahme ca. 915 Personen
Aula wird für nicht mehr als 200 Besucher vorgesehen

feuerbeständig und nicht brennbar

Aufgrund des gefangenen Raumes
ist in der Tür eine Sichtverbindung
herzustellen.



Nutzungsbereich 9: ca. 940 m²

Annahme Personenanzahl in
Nutzungsbereich 10: 160 Personen
für 1,2m breite Außentreppe als engste
Stelle. Bauordnungsrechtlich keine
Bedenken, sofern die Zugangstür zur
Außentreppe ebenfalls 1,2m breit ist.

Annahme Personenanzahl in
Nutzungsbereich 1: 70 Personen für
2,18m breite Treppenraumtür
(Ausgang) als engste Stelle.
Bauordnungsrechtlich keine Bedenken.

Zugangstür zur Außentreppe
muss ebenfalls 1,2m breit sein.

Dachdecke ist feuerbeständig von
innen nach außen im Abstand von
5m herzustellen

5,0 m

5,0 m

5,0 m

Datum: 14.03.2024, D.Busse

feuerhemmende, rauchdichte und
selbstschließende Tür

Brandwand

Öffnung zur Rauchableitung,
Bedienstelle

feuerbeständige Fahrschacht-Schiebetür
gem. DIN 18091 (i.V.m. DIN EN 81-58)

Öffnung zur Rauchableitung

RWL=29,2m

Rauchableitungsöffnung an oberster 
Stelle des Aufzuges mit einem freien 
Öffnungsquerschnitt
von 2,5 % der Fahrschachtgrundfläche; 
mind. jedoch 0,10 m².

In dem Treppenraum ist an der obersten 
Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung 
vorzusehen. Diese
muss einen freien Querschnitt von 
mindestens 1 m² aufweisen und vom 
Erdgeschoss sowie vom obersten 
Treppenabsatz aus bedient werden 
können.

Die bestehenden Öffnungen zur 
Rauchableitung in den 
Treppenräumen können trotz 
Querschnittsfläche von < 1m² 
verbleiben. Handtaster zum manuellen 
Öffnen sind bereits vorhanden. 

max. 200 Besucher.
Ansonsten ist die
Versammlungsstätten-
verordnung anzuwenden

Dachluke im Treppenraum ist 
feuerbeständig zu verschließen

Im obersten Geschoss ist der 
notwendige Flur beizubehalten, da 
feuerbeständige Trennwände nicht 
zulassungskonform an die Decke oder 
Dachdecke angeschlossen werden 
können. 

Die Decke im notwendigen Flur muss 
raumabschließend feuerhemmend 
sein. Die Dachluken müssen ebenfalls 
feuerhemmend sein.

dichtschließende Tür

rauchdichte und selbstschließende Tür

Gebäudeklasse 1 (Caféteria)
Gebäudeklasse 3 (Nebengebäude)
Gebäudeklasse 5 (Hauptgebäude)
Unterschiedliche Gebäudeklasseneinstufung ist mit 
Bauaufsicht / Prüfingenieur für Brandschutz 
abzustimmen.

Geregelter Sonderbau (Schule)
Annahme ca. 915 Personen
Aula wird für nicht mehr als 200 Besucher vorgesehen

Tür muss in Fluchtrichtung 
aufschlagen und nicht, wie 
hier dargestellt, als Pendeltür 
ausgeführt werden.

Tür der Aula muss jederzeit 
zu öffnen sein, damit der 
Klassenraum 26 einen 
2.Rettungsweg hat.

RWL=22,2m

Laufweg von mindestens 
1,20m lichter Breite ist 
dauerhaft freizuhalten.


